
PK-Reform: Weniger Geld auf dem 
Lohnkonto, dafür mehr im Alter
Sozialwerke Die Revision 
des Krankenversicherungs-
gesetzes ist noch nicht unter 
Dach und Fach, doch schon 
befasst sich der Landtag mit 
den nächsten grossen Sozial-
reformen – AHV und Pensions-
kasse. Die Parlamentarier wer-
den in der heute startenden 
Session darüber beraten. 

VON DORIS QUADERER

Die Politik hat aus Fehlern 
der Vergangenheit gelernt: 
Weil bei der staatlichen 
Pensionskasse Mahnungen 

und Warnungen zu lange ignoriert 
worden sind, ist dort ein Loch ent-
standen, das im vergangenen Jahr 
schmerzlich mit Steuergeldern in 
Höhe von 300 Millionen Franken 
gestopft werden musste. Jetzt will 
die Regierung handeln, bevor die 
sprichwörtliche Axt am Baum ist. 
Denn demografi scher Wandel und 
die vor sich hin dümpelnden Finanz-
märkte hinterlassen deutliche Spu-
ren bei den Sozialwerken.
Während die geplanten Massnah-
men für die AHV bereits im Vorfeld 
der Landtagsdebatte unter Beschuss 
geraten sind und die Regierung nach 
der Vernehmlassungsphase die ge-
plante Abschaffung des Weihnachts-
geldes wieder zurückgenommen 
hat, blieb es um das Gesetz betref-
fend die Betriebliche Personalvor-
sorge (BPVG) im Vorfeld der Land-
tagssitzung verhältnismässig ruhig. 
Zu Unrecht, denn auch diese Geset-
zesrevision werden sowohl Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber deut-
lich zu spüren bekommen. Tritt die 
Vorlage von Wirtschaftsminister 
Thomas Zwiefelhofer wie geplant im 
Januar 2017 in Kraft, werden Berufs-
tätige pro Jahr mindestens 556,80 
Franken weniger auf dem Konto ha-
ben und Unternehmen müssen pro 
Mitarbeitenden mindestens diese 
Summe mehr budgetieren.

Massnahmen schenken ein

Kernpunkt der Vorlage sind vier 
Massnahmen, die dazu führen sol-
len, dass auf den Pensionskassen-
konten bei Rentenantritt mehr Geld 
vorhanden ist. So sollen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer mindestens je 
vier Prozent von der Lohnsumme 
aufs Pensionskassenkonto überwei-
sen, heute liegt das gesetzliche Mini-

mum bei je drei Prozent. Des Weite-
ren soll der Freibetrag von heute 
13 920 Franken abgeschafft werden 
– diese Massnahme führt zu der 
oben genannten Mehrbelastung von 
556,80 Franken jährlich. Stark ein-
schenken wird die Vorlage insbeson-
dere für junge Berufstätige (siehe 
Grafik), denn laut Regierungsvorla-
ge sollen diese künftig bereits ab 19 
Jahren und nicht mehr wie bisher 
erst ab 23 in die Pensionskasse ein-
zahlen müssen. Auch Berufstätige 
mit geringem Einkommen, bezie-
hungsweise Teilzeitarbeitskräfte, 
werden die Vorlage zu spüren be-
kommen, künftig sollen Jahreslöhne 
ab 13 920 Franken pensionskassen-
pflichtig werden, jetzt liegt die Pen-
sionskassenpflicht bei einem Lohn 
von über 20 880 Franken. All diese 
Massnahmen haben zum Ziel, dass 
das Pensionskassenkonto bei Ren-
tenantritt praller gefüllt sein wird. 
So, damit Pensionisten von AHV und 
Pensionskasse leben können und 
keine Ergänzungsleistungen benöti-
gen.

Diskussionen im Landtag sind be-
reits vorprogrammiert. Schon im 
Vorfeld hat die Freie Liste angekün-
digt, dass aus ihrer Sicht diese Mass-
nahmen nicht ausreichen werden, 
um ein gutes Polster für das Alter zu 
schaffen. Die Landtagsfraktion der 
Freien Liste fordert deshalb in ei-
nem Blog-Eintrag auf ihrer Webseite 
einen höheren Arbeitgeberbeitrag 
und hofft, dass die Politik hier nicht 
von der Wirtschaft einschüchtern 
lässt. Die Wirtschaftsverbände hin-
gegen warnen vor einer zu starken 
Erhöhung der Lohnnebenkosten.

Politischer Zündstoff

Ebenfalls für Unmut sorgen wird vo-
raussichtlich die geplante Aufhe-
bung des Freibetrages. Es stellt sich 
die Frage, ob dieser gestaffelt zu-
rückgefahren werden könnte, um 
diese Massnahme etwas abzufedern. 
Ein weiterer Diskussionspunkt wird 
der Pensionskassenvorbezug sein, 
denn auch nach der Revision soll es 
möglich bleiben, das gesamte Pensi-
onskassenkapital bei Rentenantritt 

zu beziehen. Hier haben Abgeordne-
te von verschiedenen Fraktionen be-
reits zu bedenken gegeben, dass 
Rentner das Kapital beziehen, ver-
prassen und dann Ergänzungsleis-
tungen fordern könnten. Es gibt da-
her Überlegungen, dass zumindest 
ein Teil des Kapitals als Rente bezo-
gen werden muss. 
Traktandiert ist die Debatte über 
das Gesetz zur Betrieblichen Alters-
vorsorge nach der Debatte um die 
AHV-Revision. Stattfinden werden 
beide ziemlich sicher erst am Frei-
tag. Für politischen Zündstoff zum 
Wochenausklang ist also gesorgt.

Geplante Massnahmen zur Sicherung der PK

  Schwelle für Beitragspflicht wird von 20 880 

Franken auf 13 920 Franken gesenkt

  Freibetrag von 13 920 Franken wird abge-

schafft – künftig ist die gesamte Lohnsumme 

massgeblich für die Pensionskassenabzüge

  Die Altersgutschriften werden von 6 Prozent 

auf mindestens 8 Prozent pro einzelnen Arbeit-

nehmer erhöht

  Pensionskassenpflicht beginnt ab 19 Jahren 

(bisher 23 Jahre)

Neugestaltung des BPVG
Mehrkosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer anhand des Beispiels eines Kleinunternehmens
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Grafik: «Volksblatt»; Foto: Shutterstock 

*Chef (gleichzeitig auch Arbeitgeber) und zwei Mitarbeiter (25 und 20 Jahre alt)

 Brutto-           Brutto-                Sparbeitrag/Jahr       Mehrkosten Arbeitnehmer       Mehrkosten Arbeitgeber
 jahreslohn monatslohn alt neu monatlich jährlich monatlich jährlich
Chef selbst 72 000 5538 4646 5760 46,40 556,80 46,40 556,80
Mitarbeiter
(25 Jahre alt) 54 000 4154 3206 4320 46,40 556,80 46,40 556,80
Mitarbeiter
(20 Jahre alt) 40 000 3077 0 3200 133,33 1600 133,33 1600
Mehrkosten gesamt für Arbeitgeber      226,13 2713,60

 alt neu alt neu alt neu alt neu 


